
~ Baudirektion 
Kanton Zürich 

VERFUGUNG 

vom 11. April 2003 

Seuzach. Privater Gestaltungsplan Rainweg (Änderung) 

Genehmigung (§ 2 lit. b PBG) 

ARV/ 352 /2003 

Der private Gestaltungsplan Rainweg ist am 26. November 1997 von der Baudirektion ge­

nehmigt worden. Am 6. Februar 2003 stimmte der Gemeinderat Seuzach der Änderung des 

Gestaltungsplans zu. Gegen diesen Beschluss wurde gemäss Rechtskraftbescheinigung der 

Kanzlei der Baurek:urskommissionen vom 1. April 2003 kein Rechtsmittel eingelegt. Mit 

Beschluss vom 6. Februar 2003 ersucht der Gemeinderat Seuzach um Genehmigung der 

Vorlage. 

Die Änderungen d.es Gestaltungsplans betreffen den Verzicht auf eine unterirdische Parkie­

rung, die Verschiebung des Ersatzbaus für einen abgebrochenen Schopf sowie neue Baube­

reiche für oberirdische Garagen. 

Da der Gestaltungsplan nicht von der kommunalen Bau- und Zonenordnung abweicht, ist 

die Zustimmung des Gemeinderates ausreichend (§ 86 PBG). 

Die Vorlage ist rechtmässig, zweckmässig und angemessen(§ 5 PBG). 

Die Baudirektion v e r f ü g t : 

1. Die Änderung des privaten Gestaltungsplans Rainweg, welcher der Gemeinderat 

Seuzach am 6. Februar 2003 zugestimmt hat, wird genehmigt. 
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II. Der Grundeigentümerschaft wird für die durch die Bearbeitung dieser Verfügung 

entstandenen Aufwendungen separat Rechnung gestellt. 

(Zustelladresse: Kunz und Partner, Architekten GmbH, Weststrasse 10, 
8400 Winterthur) 

Staats gebühr 

Ausfertigungsgebühr 

Total 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

448.00 

48.00 

496.00 
(Konto 8300.43100000 
Auftrag 83120.40.210) 

ill. Gegen Dispositiv Ziffer II dieser Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Mittei­

lung an gerechnet, beim Regierungsrat schriftlich Rekurs erhoben werden. 

IV. Die Gemeinde Seuzach wird eingeladen, Dispositiv Ziffer I gemäss §§ 6 und 89 PBG 

öffentlich bekannt zu machen. 

V. Mitteilung an den Gemeinderat Seuzach (für sich und zuhanden der beteiligten 

Grundeigentümer unter Beilage von vier Dossiers), an die Kanzlei der Baure­

kurskommissionen, an das Tiefbauamt, Planverwaltung, (unter Beilage von je einem 

Dossier) und an das Amt für Raumordnung und Vermessung (unter Beilage von zwei 

Dossiers) sowie an das Generalsekretariat der Baudirektion, Abteilung Finanzen und 

Controlling. 

Zürich, den 11. April 2003 
030783/0bl/Zst 

ARV AmtfOr 
Raumordnung und Vermessung 

Für den Auszug: 

?.~~~ 



Auszug aus dem Protokoll 
des Regierungsrates des Kantons Zürich 

Sitzung vom 26. November 1997 

2524. Privater Gestaltungsplan Rainweg nterohringen, Seuzach 
Am 4. September 1997 stimmte der Gemeinderat Seuzach dem privaten 
Gestaltungsplan Rainweg in Unterohringen zu. Gegen diesen Beschluss 
wurde kein Rechtsmittel eingelegt. Am 28. Oktober 1997 ersuchte die 
Gemeinde Seuzach um die Genehmigung der Vorlage. 

Das Gestaltungsplangebiet liegt in der Kernzone. Der Gestaltungs­
plan sichert eine ortsbildgerechte Überbauung des östlichen Ortsein­
gangs unter E inhaltung der geltenden Bauvorschriften. 

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten 

b esc hli ess t d e r R e gi e run gs r a t : 

1. e r private Gestaltungsplan Rainweg Unterohringen , dem der 
Gemeinderat Seuzach am 4. September 1997 zugestimmt at , wird 
genehmigt. 

II. Mitteilung an den Gemeinderat Seuzach , 8472 Seuzach (unter Bei­
lage ei nes mit dem Genehmigungsvermerk versehenen Gestaltungs­
plans) , die Kanzlei der Baurekurskommissionen sowie an die Direktion 
der öffentlichen Bauten. 

Vor dem Regierungsrat 
Der Staatsschreiber: 

Husi 
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